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Vom 28. Mai 2013

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

7123

Anerkennungsgesetz Nordrhein-Westfalen

Artikel 1

Gesetz zur Feststellung der Gleichwertigkeit 
ausländischer Berufsqualifikationen in Nordrhein-Westfalen 
(Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz NRW – BQFG NRW)

Teil 1 
Allgemeiner Teil

§ 1 
Zweck des Gesetzes

Dieses Gesetz dient der besseren Nutzung von im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen für 
den deutschen Arbeitsmarkt, um eine qualifikationsnahe Beschäftigung zu ermöglichen.
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§ 2 
Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für die Feststellung der Gleichwertigkeit im Ausland erworbener Ausbil-
dungsnachweise unter Berücksichtigung sonstiger nachgewiesener Berufsqualifikationen und 
inländischer Ausbildungsnachweise für Berufe, die durch Rechtsvorschriften des Landes gere-
gelt sind, sofern die entsprechenden berufsrechtlichen Regelungen des Landes unter Bezugnah-
me auf dieses Gesetz nicht etwas anderes bestimmen. § 20 gilt auch für Verfahren von bundes-
rechtlich geregelten Berufen. § 10 des Bundesvertriebenengesetzes bleibt unberührt.

(2) Dieses Gesetz ist auf alle Personen anwendbar, die im Ausland einen Ausbildungsnachweis 
erworben haben und darlegen, in Nordrhein-Westfalen eine ihrer Berufsqualifikation entspre-
chende Erwerbstätigkeit ausüben zu wollen.

§ 3 
Begriffsbestimmungen

(1) Berufsqualifikationen sind Qualifikationen, die durch Ausbildungsnachweise, Befähigungs-
nachweise oder einschlägige, im Inland oder Ausland erworbene Berufserfahrung nachgewiesen 
werden.

(2) Ausbildungsnachweise sind Prüfungszeugnisse und Befähigungsnachweise, die von verant-
wortlichen Stellen für den Abschluss einer erfolgreich absolvierten Ausbildung ausgestellt wer-
den.

(3) Berufsbildung im Sinne dieses Gesetzes ist eine durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften 
geregelte Berufsausbildung, berufliche Fort- oder Weiterbildung. Die Berufsausbildung vermittelt 
die zur Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit erforderliche berufliche Handlungsfä-
higkeit. Sie findet in einem geordneten Ausbildungsgang statt, der auch den Erwerb der erfor-
derlichen Berufserfahrungen umfassen kann. Die berufliche Fort- und Weiterbildung erweitert 
die berufliche Handlungsfähigkeit über die Berufsausbildung hinaus.

(4) Berufe, die durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften des Landes geregelt sind, umfassen 
reglementierte Berufe und nicht reglementierte Berufe.

(5) Reglementierte Berufe sind berufliche Tätigkeiten, deren Aufnahme oder Ausübung durch 
Rechts- oder Verwaltungsvorschriften an den Besitz bestimmter Berufsqualifikationen gebunden 
sind; eine Art der Ausübung ist insbesondere die Führung einer Berufsbezeichnung, die durch 
Rechts- oder Verwaltungsvorschriften auf Personen beschränkt ist, die über bestimmte Berufs-
qualifikationen verfügen.

Teil 2 
Feststellung der Gleichwertigkeit

Kapitel 1 
Nicht reglementierte Berufe
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§ 4 
Feststellung der Gleichwertigkeit

(1) Die zuständige Stelle stellt auf Antrag die Gleichwertigkeit fest, sofern

1. der im Ausland erworbene Ausbildungsnachweis die Befähigung zu vergleichbaren beruflichen 
Tätigkeiten wie der entsprechende landesrechtlich geregelte Ausbildungsnachweis belegt und

2. zwischen den nachgewiesenen Berufsqualifikationen und der entsprechenden landesrechtlich 
geregelten Berufsbildung keine wesentlichen Unterschiede bestehen.

(2) Wesentliche Unterschiede zwischen den nachgewiesenen Berufsqualifikationen und der ent-
sprechenden landesrechtlich geregelten Berufsbildung liegen vor, sofern

1. sich der im Ausland erworbene Ausbildungsnachweis auf Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähig-
keiten bezieht, die sich hinsichtlich der vermittelten Inhalte oder auf Grund der Ausbildungsdauer 
wesentlich von den Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten unterscheiden, auf die sich der 
entsprechende landesrechtlich geregelte Ausbildungsnachweis bezieht,

2. die nach Nummer 1 abweichenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten für die Ausübung 
des jeweiligen Berufs wesentlich sind und

3. die Antragstellerin oder der Antragsteller diese Unterschiede nicht durch sonstige Befähi-
gungsnachweise oder nachgewiesene einschlägige Berufserfahrung ausgeglichen hat.

(3) In dem Umfang, in dem die zuständige Stelle eines anderen Bundeslandes die Gleichwertig-
keit festgestellt hat, ist die Inhaberin oder der Inhaber dieser Berufsqualifikation so zu behan-
deln, als sei insoweit die landesrechtlich geregelte Berufsqualifikation in diesem Bundesland er-
worben worden.

§ 5 
Vorzulegende Unterlagen

(1) Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen:

1. eine tabellarische Aufstellung der absolvierten Ausbildungsgänge und der ausgeübten Er-
werbstätigkeiten in deutscher Sprache,

2. ein Identitätsnachweis,

3. im Ausland erworbene Ausbildungsnachweise,

4. Nachweise über einschlägige Berufserfahrung oder sonstige Befähigungsnachweise, sofern 
diese zur Feststellung der Gleichwertigkeit erforderlich sind, und

5. eine Erklärung, ob und bei welcher Stelle bereits ein Antrag auf Feststellung der Gleichwertig-
keit gestellt wurde.

(2) Die Unterlagen nach Absatz 1 Nummer 2 bis 4 sind der zuständigen Stelle in Form von Origi-
nalen oder beglaubigten Kopien vorzulegen. Von den Unterlagen nach Absatz 1 Nummer 3 und 4 
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sind Übersetzungen in deutscher Sprache vorzulegen. Darüber hinaus kann die zuständige Stel-
le von den Unterlagen nach Absatz 1 Nummer 2 und allen nachgereichten Unterlagen Überset-
zungen in deutscher Sprache verlangen. Die Übersetzungen sind von einer öffentlich bestellten 
oder beeidigten Dolmetscherin oder Übersetzerin oder einem öffentlich bestellten oder beeidig-
ten Dolmetscher oder Übersetzer erstellen zu lassen.

(3) Die zuständige Stelle kann abweichend von Absatz 2 eine andere Form für die vorzulegen-
den Dokumente zulassen.

(4) Die zuständige Stelle kann die Antragstellerin oder den Antragsteller auffordern, innerhalb ei-
ner angemessenen Frist Informationen zu Inhalt und Dauer der im Ausland absolvierten Berufs-
bildung sowie zu sonstigen Berufsqualifikationen vorzulegen, soweit dies zur Feststellung der 
Gleichwertigkeit erforderlich ist.

(5) Bestehen begründete Zweifel an der Echtheit oder der inhaltlichen Richtigkeit der vorgeleg-
ten Unterlagen, kann die zuständige Stelle die Antragstellerin oder den Antragsteller auffordern, 
innerhalb einer angemessenen Frist weitere geeignete Unterlagen vorzulegen.

(6) Die Antragstellerin oder der Antragsteller hat durch geeignete Unterlagen darzulegen, in 
Nordrhein-Westfalen eine der Berufsqualifikationen entsprechende Erwerbstätigkeit ausüben zu 
wollen. Geeignete Unterlagen können beispielsweise der Nachweis der Beantragung eines Ein-
reisevisums zur Erwerbstätigkeit, der Nachweis einer Kontaktaufnahme mit potentiellen Arbeit-
gebern oder ein Geschäftskonzept sein. Für Antragstellerinnen oder Antragsteller mit Wohnsitz 
in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, einem weiteren Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz sowie für Staatsangehörige dieser 
Staaten ist diese Darlegung entbehrlich, sofern keine besonderen Gründe gegen eine entspre-
chende Absicht sprechen.

§ 6 
Verfahren

(1) Antragsberechtigt ist jede Person, die im Ausland einen Ausbildungsnachweis im Sinne des § 
3 Absatz 2 erworben hat. Der Antrag ist bei der zuständigen Stelle zu stellen.

(2) Die zuständige Stelle bestätigt der Antragstellerin oder dem Antragsteller innerhalb eines Mo-
nats den Eingang des Antrags einschließlich der nach § 5 Absatz 1 vorgelegten Unterlagen. In 
der Empfangsbestätigung ist das Datum des Eingangs bei der zuständigen Stelle mitzuteilen und 
auf die Frist nach Absatz 3 und die Voraussetzungen für den Beginn des Fristlaufs hinzuweisen. 
Sind die nach § 5 Absatz 1 vorzulegenden Unterlagen unvollständig, teilt die zuständige Stelle in-
nerhalb der Frist des Satzes 1 mit, welche Unterlagen nachzureichen sind. Die Mitteilung enthält 
den Hinweis, dass der Lauf der Frist nach Absatz 3 erst mit Eingang der vollständigen Unterlagen 
beginnt.

(3) Die zuständige Stelle muss innerhalb von drei Monaten über die Gleichwertigkeit entschei-
den. Die Frist beginnt mit Eingang der vollständigen Unterlagen. Sie kann einmal angemessen 
verlängert werden, wenn dies wegen der Besonderheiten der Angelegenheit gerechtfertigt ist. 
Die Fristverlängerung ist zu begründen und rechtzeitig mitzuteilen.
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(4) Im Fall des § 5 Absatz 4 und 5 ist der Lauf der Frist nach Absatz 3 bis zum Ablauf der von der 
zuständigen Stelle festgelegten Frist gehemmt. Im Fall des § 18 ist der Lauf der Frist nach Absatz 
3 bis zu Beendigung des sonstigen geeigneten Verfahrens gehemmt.

(5) Der Antrag soll abgelehnt werden, soweit die Gleichwertigkeit im Rahmen anderer Verfahren 
oder durch Rechtsvorschrift bereits festgestellt ist.

§ 7 
Form der Entscheidung

(1) Die Entscheidung über den Antrag nach § 4 Absatz 1 ergeht durch schriftlichen Bescheid.

(2) Ist der Antrag abzulehnen, weil die Feststellung der Gleichwertigkeit wegen wesentlicher Un-
terschiede im Sinne des § 4 Absatz 2 nicht erfolgen kann, sind in der Begründung auch die vor-
handenen Berufsqualifikationen der Antragstellerin oder des Antragstellers sowie die wesentli-
chen Unterschiede zwischen den vorhandenen Berufsqualifikationen und der entsprechenden 
landesrechtlich geregelten Berufsbildung darzulegen.

(3) Dem Bescheid ist eine Rechtsbehelfsbelehrung beizufügen.

§ 8 
Zuständige Stelle; Verordnungsermächtigung

(1) Zuständige Stelle im Sinne dieses Kapitels ist - vorbehaltlich anderer Regelungen - für die am 
Berufskolleg gemäß Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in den Bildungsgängen des 
Berufskollegs (Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufskolleg) erworbenen Berufsabschlüsse 
nach Landesrecht das für den Bereich Schule zuständige Ministerium, bei einer Berufsbildung, 
die nach dem Berufsbildungsgesetz für den Bereich der nichthandwerklichen Gewerbeberufe 
geregelt ist, die Industrie- und Handelskammer, bei einer Berufsbildung in Berufen der Hand-
werksordnung, die Handwerkskammer. Im Übrigen richtet sich die zuständige Stelle nach dem 
jeweiligen Fachrecht.

(2) Das für das jeweilige Berufsrecht zuständige Ministerium wird ermächtigt, die Aufgaben 
durch Rechtsverordnung auf andere Stellen, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrneh-
men, zu übertragen.

(3) Zuständige Stellen können vereinbaren, dass die ihnen durch dieses oder auf Grund dieses 
Gesetzes übertragenen Aufgaben von einer anderen zuständigen Stelle, deren Sitz auch in ei-
nem anderen Bundesland sein kann, wahrgenommen werden. Die Vereinbarung bedarf der Ge-
nehmigung des jeweils zuständigen Ministeriums.

Kapitel 2 
Reglementierte Berufe

§ 9 
Voraussetzungen der Gleichwertigkeit

(1) Bei der Entscheidung über die Befugnis zur Aufnahme oder Ausübung eines in Nordrhein- 
Westfalen reglementierten Berufs gilt der im Ausland erworbene Ausbildungsnachweis, unter 
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Berücksichtigung sonstiger nachgewiesener Berufsqualifikationen, als gleichwertig mit dem ent-
sprechenden landesrechtlich geregelten Ausbildungsnachweis, sofern

1. der im Ausland erworbene Ausbildungsnachweis die Befähigung zu vergleichbaren beruflichen 
Tätigkeiten wie der entsprechende landesrechtlich geregelte Ausbildungsnachweis belegt,

2. die Antragstellerin oder der Antragsteller bei einem sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch im 
Ausbildungsstaat reglementierten Beruf zur Ausübung des jeweiligen Berufs im Ausbildungsstaat 
berechtigt ist oder die Befugnis zur Aufnahme oder Ausübung des jeweiligen Berufs aus Grün-
den verwehrt wurde, die der Aufnahme oder Ausübung in Nordrhein-Westfalen nicht entgegen-
stehen und

3. zwischen den nachgewiesenen Berufsqualifikationen und der entsprechenden landesrechtlich 
geregelten Berufsbildung keine wesentlichen Unterschiede bestehen.

(2) Wesentliche Unterschiede zwischen den nachgewiesenen Berufsqualifikationen und der ent-
sprechenden landesrechtlich geregelten Berufsbildung liegen vor, sofern

1. sich der im Ausland erworbene Ausbildungsnachweis auf Fähigkeiten und Kenntnisse bezieht, 
die sich hinsichtlich des Inhalts oder auf Grund der Ausbildungsdauer wesentlich von den Fähig-
keiten und Kenntnissen unterscheiden, auf die sich der entsprechende landesrechtlich geregelte 
Ausbildungsnachweis bezieht,

2. die entsprechenden Fähigkeiten und Kenntnisse eine maßgebliche Voraussetzung für die Aus-
übung des jeweiligen Berufs darstellen und

3. die Antragstellerin oder der Antragsteller diese Unterschiede nicht durch sonstige Befähi-
gungsnachweise oder nachgewiesene einschlägige Berufserfahrung ausgeglichen hat.

§ 10 
Feststellung der vorhandenen Berufsqualifikationen

(1) Sofern die Feststellung der Gleichwertigkeit wegen wesentlicher Unterschiede im Sinne des § 
9 Absatz 2 nicht erfolgen kann, werden bei der Entscheidung über die Befugnis zur Aufnahme 
oder Ausübung eines in Nordrhein-Westfalen reglementierten Berufs die vorhandenen Berufs-
qualifikationen und die wesentlichen Unterschiede gegenüber der entsprechenden landesrecht-
lich geregelten Berufsqualifikation durch Bescheid festgestellt.

(2) In dem Bescheid wird zudem festgestellt, durch welche Maßnahmen nach § 11 die wesentli-
chen Unterschiede gegenüber der erforderlichen landesrechtlich geregelten Berufsqualifikation 
ausgeglichen werden können.

(3) In dem Umfang, in dem die zuständige Stelle eines anderen Bundeslandes die Gleichwertig-
keit festgestellt hat, ist die Inhaberin oder der Inhaber dieser Berufsqualifikation so zu behan-
deln, als sei insoweit die landesrechtlich geregelte Berufsqualifikation in diesem Bundesland er-
worben worden.

§ 11 
Ausgleichsmaßnahmen; Verordnungsermächtigung
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(1) Wesentliche Unterschiede im Sinne des § 9 Absatz 2 können durch die Absolvierung eines 
höchstens dreijährigen Anpassungslehrgangs, der Gegenstand einer Bewertung sein kann, oder 
das Ablegen einer Eignungsprüfung im Inland ausgeglichen werden.

(2) Bei der Ausgestaltung der Ausgleichsmaßnahmen im Sinne des Absatz 1 sind die vorhande-
nen Berufsqualifikationen der Antragstellerin oder des Antragstellers zu berücksichtigen. Der In-
halt der Ausgleichsmaßnahmen ist auf die festgestellten wesentlichen Unterschiede im Sinne 
des § 9 Absatz 2 zu beschränken. Inhalt und Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen können 
durch das für das jeweilige Berufsrecht zuständige Ministerium durch Rechtsverordnung gere-
gelt werden.

(3) Die Antragstellerin oder der Antragsteller hat die Wahl zwischen der Absolvierung eines An-
passungslehrgangs und dem Ablegen einer Eignungsprüfung, sofern die entsprechenden be-
rufsrechtlichen Regelungen nichts anderes bestimmen.

§ 12 
Vorzulegende Unterlagen

(1) Zur Bewertung der Gleichwertigkeit sind dem Antrag zur Aufnahme oder Ausübung eines in 
Nordrhein-Westfalen reglementierten Berufs folgende Unterlagen beizufügen:

1. eine tabellarische Aufstellung der absolvierten Ausbildungsgänge und der ausgeübten Er-
werbstätigkeiten in deutscher Sprache,

2. ein Identitätsnachweis,

3. im Ausland erworbene Ausbildungsnachweise,

4. Nachweise über einschlägige Berufserfahrungen und sonstige Befähigungsnachweise, sofern 
diese zur Feststellung der Gleichwertigkeit erforderlich sind,

5. im Fall von § 9 Absatz 1 Nummer 2 eine Bescheinigung über die Berechtigung zur Berufsaus-
übung im Ausbildungsstaat und

6. eine Erklärung, ob und bei welcher Stelle bereits ein Antrag auf Feststellung der Gleichwertig-
keit gestellt wurde.

(2) Die Unterlagen nach Absatz 1 Nummer 2 bis 6 sind der zuständigen Stelle in Form von Origi-
nalen oder beglaubigten Kopien vorzulegen. Darüber hinaus kann die zuständige Stelle von den 
Unterlagen nach Absatz 1 Nummer 2 und allen nachgereichten Unterlagen Übersetzungen in 
deutscher Sprache verlangen. Von den Unterlagen nach Absatz 1 Nummer 3 bis 5 sind Überset-
zungen in deutscher Sprache vorzulegen. Die Übersetzungen sind von einer öffentlich bestellten 
oder beeidigten Dolmetscherin oder Übersetzerin oder einem öffentlich bestellten oder beeidig-
ten Dolmetscher oder Übersetzer erstellen zu lassen.

(3) Die zuständige Stelle kann abweichend von Absatz 2 eine andere Form für die vorzulegen-
den Dokumente zulassen.
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(4) Die zuständige Stelle kann die Antragstellerin oder den Antragsteller auffordern, innerhalb ei-
ner angemessenen Frist Informationen zu Inhalt und Dauer der im Ausland absolvierten Berufs-
bildung sowie zu sonstigen Berufsqualifikationen vorzulegen, soweit dies zur Bewertung der 
Gleichwertigkeit erforderlich ist. Soweit die Berufsbildung in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union, einem weiteren Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum oder in der Schweiz absolviert wurde, kann sich die zuständige Stelle an die zu-
ständige Stelle des Ausbildungsstaates wenden.

(5) Bestehen begründete Zweifel an der Echtheit oder der inhaltlichen Richtigkeit der vorgeleg-
ten Unterlagen, kann die zuständige Stelle die Antragstellerin oder den Antragsteller auffordern, 
weitere geeignete Unterlagen vorzulegen. Soweit die Unterlagen in einem Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union, einem weiteren Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum oder in der Schweiz ausgestellt wurden, kann sich die zuständige Stelle an die zu-
ständige Stelle des Ausbildungsstaates wenden.

(6) Die Antragstellerin oder der Antragsteller hat durch geeignete Unterlagen darzulegen, in 
Nordrhein-Westfalen eine ihren Berufsqualifikationen entsprechende Erwerbstätigkeit ausüben 
zu wollen. Geeignete Unterlagen können beispielsweise der Nachweis der Beantragung eines 
Einreisevisums zur Erwerbstätigkeit, der Nachweis einer Kontaktaufnahme mit potentiellen Ar-
beitgebern oder ein Geschäftskonzept sein. Für Antragstellerinnen oder Antragsteller mit Wohn-
sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, einem weiteren Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz sowie für Staatsangehörige 
dieser Staaten ist diese Darlegung entbehrlich, sofern keine besonderen Gründe gegen eine ent-
sprechende Absicht sprechen.

§ 13 
Verfahren; Verordnungsermächtigung

(1) Die Bewertung der Gleichwertigkeit nach § 9 erfolgt im Rahmen der Entscheidung über die 
Befugnis zur Aufnahme oder Ausübung eines in Nordrhein-Westfalen reglementierten Berufs.

(2) Die zuständige Stelle bestätigt der Antragstellerin oder dem Antragsteller innerhalb eines Mo-
nats den Eingang des Antrags einschließlich der nach § 12 Absatz 1 vorzulegenden Unterlagen. 
In der Empfangsbestätigung ist das Datum des Eingangs bei der zuständigen Stelle mitzuteilen 
und auf die Frist nach Absatz 3 und die Voraussetzungen für den Beginn des Fristlaufs hinzuwei-
sen. Sind die nach § 12 Absatz 1 vorzulegenden Unterlagen unvollständig, teilt die zuständige 
Stelle innerhalb der Frist des Satzes 1 mit, welche Unterlagen nachzureichen sind. Die Mitteilung 
enthält den Hinweis, dass der Lauf der Frist nach Absatz 3 erst mit Eingang der vollständigen 
Unterlagen beginnt.

(3) Die zuständige Stelle muss innerhalb von drei Monaten über die Gleichwertigkeit entschei-
den. Die Frist beginnt mit Eingang der vollständigen Unterlagen. Sie kann einmal angemessen 
verlängert werden, wenn dies wegen der Besonderheiten der Angelegenheit gerechtfertigt ist. 
Für Antragsteller, die ihren Ausbildungsnachweis in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder einem Vertragsstaat des Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der 
Schweiz erworben haben oder deren Ausbildungsnachweise in einem dieser genannten Staaten 
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anerkannt wurde, kann die Fristverlängerung nach Satz 3 höchstens einen Monat betragen. Die 
Fristverlängerung ist zu begründen und rechtzeitig mitzuteilen.

(4) Im Fall des § 12 Absatz 4 und 5 ist der Lauf der Frist nach Absatz 3 bis zum Ablauf der von 
der zuständigen Stelle festgelegten Frist gehemmt. Im Fall des § 18 ist der Lauf der Frist nach 
Absatz 3 bis zur Beendigung des sonstigen geeigneten Verfahrens gehemmt.

(5) Die Zuständigkeit richtet sich nach dem jeweiligen Fachrecht.

(6) Das für das jeweilige Berufsrecht zuständige Ministerium wird ermächtigt, die Aufgaben 
durch Rechtsverordnung auf andere Stellen, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrneh-
men, zu übertragen.

(7) Zuständige Stellen können vereinbaren, dass die ihnen durch dieses oder auf Grund dieses 
Gesetzes übertragenen Aufgaben von einer anderen zuständigen Stelle, deren Sitz auch in ei-
nem anderen Bundesland sein kann, wahrgenommen werden. Die Vereinbarung bedarf der Ge-
nehmigung des jeweils zuständigen Ministeriums.

Kapitel 3 
Berufe des Gesundheitswesens und Weiterbildungen

§ 14 
Anwendungsbereich

(1) Die Verfahrensvorschriften dieses Gesetzes gelten auch für die bundesrechtlich geregelten 
Berufe des Gesundheitswesens, soweit die Gesetze des Bundes keine Regelungen treffen.

(2) Die Ausgleichsmaßnahmen nach § 15 gelten für reglementierte und nicht reglementierte lan-
desrechtlich geregelte Aus- und Weiterbildungen.

§ 15 
Ausgleichsmaßnahmen

(1) Bestehen wesentliche Unterschiede im Sinne des § 9 Absatz 2, ist ein Anpassungslehrgang 
oder eine Eignungsprüfung durchzuführen.

(2) Die Antrag stellende Person hat die Wahl zwischen einem Anpassungslehrgang und einer 
Eignungsprüfung. Vor Durchführung einer Eignungsprüfung oder eines Anpassungslehrgangs ist 
zu prüfen, ob die von der Antrag stellenden Person im Rahmen ihrer Berufspraxis erworbenen 
Kenntnisse, unabhängig davon, in welchem Staat diese erworben wurden, den wesentlichen Un-
terschied ganz oder teilweise ausgleichen können. Bei Antrag stellenden Personen, die ihre Aus-
bildung oder Weiterbildung in einem anderen Vertragsstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes 
abgeschlossen haben, erstreckt sich der Anpassungslehrgang oder die Eignungsprüfung auf die 
festgestellten wesentlichen Unterschiede. Bei Antragstellenden Personen, die ihre Ausbildung 
oder Weiterbildung in Drittstaaten abgeschlossen haben, wird der Nachweis durch eine Kennt-
nisprüfung erbracht, die sich auf den Inhalt der Abschlussprüfung erstreckt, oder durch einen 
höchstens dreijährigen Anpassungslehrgang, der mit einer Prüfung über den Inhalt des Anpas-
sungslehrgangs abschließt (Defizitprüfung). Das für das Gesundheitswesen zuständige Ministe-
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rium wird ermächtigt für die Gesundheitsfachberufe, durch Rechtsverordnung die Regelungen zu 
Durchführung und Inhalt der Ausgleichsmaßnahmen, die Verwaltungszusammenarbeit der zu-
ständigen Behörde mit den zuständigen Behörden der anderen Vertragsstaaten des Europäi-
schen Wirtschaftsraumes und die Berichtspflicht der zuständigen Behörden gegenüber dem 
Bundesministerium für Gesundheit zur Weiterleitung an die Europäische Kommission zu bestim-
men.

§ 16 
Spezialisierte Krankenpflegeausbildungen

(1) Für Personen, die die Gleichwertigkeit einer Fachweiterbildung gemäß § 19 Weiterbildungs- 
und Prüfungsverordnung für Pflegeberufe vom 15. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 904) in der je-
weils geltenden Fassung beantragen, gelten die Voraussetzungen als erfüllt, wenn

1. sie in einem anderen Vertragsstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes oder der Schweiz ei-
ne Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpflegerin oder als Gesundheits- und Krankenpfle-
ger, die für die allgemeine Pflege verantwortlich sind, abgeschlossen haben und nach § 2 Absatz 
3 a und 4 sowie § 25 Krankenpflegegesetz vom 16. Juli 2003 (BGBl. I S. 1442) in der jeweils gel-
tenden Fassung nachweisen und

2. die Gleichwertigkeit des Weiterbildungsstandes gegeben ist.

(2) Spezialisierte Krankenschwestern und -pfleger, die keine Ausbildung für die allgemeine Pfle-
ge absolviert haben, sind berechtigt, ihre ausländische Berufsbezeichnung zu führen.

§ 17 
Bereits anerkannte Drittstaatsdiplome

Ein Drittstaatsdiplom über eine absolvierte Aus- oder Weiterbildung, das in einem anderen Ver-
tragsstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes oder der Schweiz anerkannt wurde, ist gleich-
wertig im Sinne des § 4, wenn drei Jahre Berufserfahrung im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaates, 
der die Aus- oder Weiterbildung anerkannt hat, durch diesen bescheinigt wird.

Kapitel 4 
Gemeinsame Vorschriften

§ 18 
Sonstige Verfahren zur Feststellung der Gleichwertigkeit bei fehlenden Nachweisen

(1) Kann die Antragstellerin oder der Antragsteller die für die Feststellung oder Bewertung der 
Gleichwertigkeit erforderlichen Nachweise nach § 5 Absatz 1, 4 und 5 oder § 12 Absatz 1, 4 und 5 
aus selbst nicht zu vertretenden Gründen nicht oder nur teilweise vorlegen oder ist die Vorlage 
der entsprechenden Unterlagen mit einem unangemessenen zeitlichen und sachlichen Aufwand 
verbunden, stellt die zuständige Stelle die für einen Vergleich mit der entsprechenden inländi-
schen Berufsbildung maßgeblichen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten der An-
tragstellerin oder des Antragstellers durch sonstige geeignete Verfahren fest. Die Antragstellerin 
oder der Antragsteller hat die Gründe glaubhaft zu machen, die einer Vorlage der entsprechen-
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den Unterlagen entgegenstehen. Die zuständige Stelle ist befugt, eine Versicherung an Eides 
Statt zu verlangen und abzunehmen.

(2) Sonstige geeignete Verfahren zur Ermittlung der beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fä-
higkeiten im Sinne des Absatz 1 sind insbesondere Arbeitsproben, Fachgespräche, praktische 
und theoretische Prüfungen sowie Gutachten von Sachverständigen.

(3) Die Feststellung oder Bewertung der Gleichwertigkeit nach den §§ 4 oder 9 erfolgt auf der 
Grundlage der Ergebnisse der in den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen sonstigen Verfahren.

§ 19 
Mitwirkungspflichten

(1) Die Antragstellerin oder der Antragsteller ist verpflichtet, alle für die Ermittlung der Gleichwer-
tigkeit notwendigen Unterlagen vorzulegen sowie alle dazu erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

(2) Kommt die Antragstellerin oder der Antragsteller dieser Mitwirkungspflicht nicht nach und 
wird hierdurch die Aufklärung des Sachverhalts erheblich erschwert, kann die zuständige Stelle 
ohne weitere Ermittlungen entscheiden. Dies gilt entsprechend, wenn die Antragstellerin oder 
der Antragsteller in anderer Weise die Aufklärung des Sachverhalts erheblich erschwert.

(3) Der Antrag darf wegen fehlender Mitwirkung nur abgelehnt werden, nachdem die Antragstel-
lerin oder der Antragsteller auf die Folge schriftlich hingewiesen worden ist und der Mitwir-
kungspflicht nicht innerhalb einer angemessenen Frist nachgekommen ist.

§ 20 
Kosten

Die Landesregierung wird ermächtigt, für Verfahren zur Feststellung der Gleichwertigkeit im 
Ausland erworbener Berufsqualifikationen nach bundes- oder landesrechtlichen Bestimmungen 
durch Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen über die gebührenpflichtigen Tatbestände und 
deren Höhe sowie über Gebührenermäßigungen und -befreiungen und Auslagen. Die §§ 3 bis 6, 
9 bis 22, 25 Absatz 1 und §§ 26 bis 28 des Gebührengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
finden entsprechende Anwendung, soweit gesetzlich oder in der Rechtsverordnung nichts ande-
res bestimmt ist.

§ 21 
Rechtsweg

(1) Für Streitigkeiten nach diesem Gesetz ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben.

(2) Dieses Gesetz setzt die Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 
30.9.2005, S. 22; L 271 vom 16.10.2007, S. 18; L 93 vom 4.4.2008, S. 28; L 33 vom 3.2.2009, S. 
49), zuletzt geändert durch Verordnung (EG) Nr. 279/2009 (ABl. L 93 vom 7.4.2009, S. 11), um. 
Soweit nach europäischen Richtlinien ein Anspruch auf Durchführung von Ausgleichsmaßnah-
men im Sinne des § 11 vorgesehen ist, gewährt § 11 einen derartigen Anspruch nur für antragstel-
lende Personen, die dem Anwendungsbereich der Richtlinie unterfallen.
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Teil 3 
Schlussvorschriften

§ 22 
Statistik

(1) Über die Verfahren zur Feststellung der Gleichwertigkeit nach diesem Gesetz wird eine Lan-
desstatistik geführt. Die Angaben hierzu werden vom Landesbetrieb Information und Technik 
Nordrhein-Westfalen - Geschäftsbereich Statistik - erhoben und aufbereitet.

(2) Die Statistik erfasst jährlich für das vorausgegangene Kalenderjahr folgende Erhebungsmerk-
male:

1. Staatsangehörigkeit, Geschlecht, Wohnort des Antragstellers, Datum der Antragstellung,

2. Ausbildungsstaat, deutscher Referenzberuf oder deutsche Referenzausbildung,

3. Datum der Entscheidung, Gegenstand und Art der Entscheidung, und

4. eingelegte Rechtsbehelfe und Entscheidungen darüber.

(3) Hilfsmerkmale sind:

1. Name und Anschrift der Auskunftspflichtigen, und

2. Name und Telefonnummer sowie Adresse für elektronische Post der für Rückfragen zur Ver-
fügung stehenden Person.

(4) Für die Erhebung besteht Auskunftspflicht. Die Angaben nach Absatz 3 Nummer 2 sind frei-
willig. Auskunftspflichtig sind die nach diesem Gesetz und nach anderen berufsrechtlichen Ge-
setzen und Verordnungen für die Verfahren zur Feststellung der Gleichwertigkeit zuständigen 
Stellen.

(5) Die Angaben sind elektronisch an den Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein- 
Westfalen - Geschäftsbereich Statistik - zu übermitteln.

(6) Die Landesregierung wird ermächtigt,

1. die Erhebung einzelner Merkmale auszusetzen, die Periodizität zu verlängern sowie den Kreis 
der zu Befragenden einzuschränken, wenn die Ergebnisse nicht mehr oder nicht mehr in der ur-
sprünglich vorgesehenen Ausführlichkeit oder Häufigkeit benötigt werden; und

2. einzelne neue Merkmale einzuführen, wenn dies nach dem Zweck der Erhebung erforderlich 
ist und durch gleichzeitige Aussetzung anderer Merkmale eine Erweiterung des Erhebungsum-
fangs vermieden wird; nicht eingeführt werden können Merkmale, die besondere Arten perso-
nenbezogener Daten nach § 4 Absatz 3 des Datenschutzgesetzes NRW betreffen.

(7) Die Vorschriften des Bundesstatistikgesetzes finden mit Ausnahme der §§ 23 und 24 Anwen-
dung.
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(8) An die obersten Landesbehörden dürfen für die Verwendung gegenüber den gesetzgeben-
den Körperschaften und für Zwecke der Planung, jedoch nicht für die Regelung von Einzelfällen, 
von Information und Technik Nordrhein-Westfalen Tabellen mit statistischen Ergebnissen über-
mittelt werden, auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen.

§ 23 
Inkrafttreten, Evaluation und Berichtspflicht

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

(2) Auf der Grundlage der Statistik nach § 22 überprüft die Landesregierung nach Ablauf von vier 
Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes seine Anwendung und Auswirkungen.

(3) Über das Ergebnis ist dem Landtag bis zum 31. Dezember 2017 zu berichten.
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Artikel 2 
Änderung des Ingenieurgesetzes

Das Ingenieurgesetz vom 5. Mai 1970 (GV. NRW. S. 312), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. 
Juni 2008 (GV. NRW. S. 489), wird wie folgt geändert:

1. § 1 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a) Buchstabe a wird wie folgt gefasst:

„das Studium einer technischen oder naturwissenschaftlichen Fachrichtung an einer deutschen 
Hochschule mit der Dauer von mindestens drei Studienjahren oder“.

 b) Buchstabe b wird wie folgt gefasst:

„das Studium an einer deutschen öffentlichen oder hinsichtlich des Studienabschlusses rechtlich 
gleichgestellten deutschen privaten Ingenieurschule mit einer Dauer von mindestens drei Studi-
enjahren oder“.

2. § 2 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn sich aus dem Zeugnis der ausländischen Hochschule 
oder Schule zu einem Zeugnis der in § 1 Nummer 1 Buchstabe a oder b genannten Hochschulen 
oder Schulen keine wesentlichen Unterschiede ergeben.“

3. § 2 Absatz 2 Sätze 2 und 3 werden aufgehoben.

4. § 2 Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

„(6) Für das Anerkennungsverfahren von im Ausland erworbenen Qualifikationen gelten die Re-
gelungen des Gesetzes über die Feststellung der Gleichwertigkeit ausländischer Bildungsqualifi-
kationen in Nordrhein-Westfalen.“
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5. In § 3 Absatz 1 werden die Wörter „oder innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Jahr nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes der zuständigen Behörde schriftlich anzeigt“ aufgehoben.

6. § 3 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Wer vor Inkrafttreten dieses Gesetzes eine Tätigkeit unter der in § 1 genannten Berufsbe-
zeichnung oder eine Tätigkeit, die in der Regel von einem Ingenieur oder einer Ingenieurin aus-
geführt wird, ausgeübt hat, aber aus Rechtsgründen bei Inkrafttreten dieses Gesetzes die in § 1 
genannte Berufsbezeichnung nicht führen durfte, ist berechtigt, diese nach Wegfall des Hinde-
rungsgrundes zu führen, wenn innerhalb der in Absatz 1 genannten Ausschlussfrist die diesbe-
zügliche Absicht unter Angabe des Hinderungsgrundes der zuständigen Behörde schriftlich an-
gezeigt wurde.“

7. § 3 Absatz 4 wird aufgehoben.

8. § 5 Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Die Landesregierung kann die Zuständigkeit entsprechend der §§ 2 bis 4 dieses Gesetzes 
auf eine einzelne Bezirksregierung übertragen.“

9. § 5a wird aufgehoben.
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Artikel 3 
Änderung des Landesbeamtengesetzes

Das Landesbeamtengesetz vom 21. April 2009 (GV. NRW. S. 224), zuletzt geändert Artikel 8 des 
Gesetzes vom 16. Mai 2013 (GV. NRW. S. 234), in Kraft getreten am 1. Juni 2013., wird wie folgt 
geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 12 wie folgt gefasst:

„§ 12 Anerkennung der Laufbahnbefähigung auf Grund der Richtlinie 2005/36/EG und aufgrund 
in Drittstaaten erworbener Berufsqualifikationen“.

2. § 12 wird wie folgt gefasst:

„§ 12 
Anerkennung der Laufbahnbefähigung auf Grund der Richtlinie 2005/36/EG und auf Grund in 
Drittstaaten erworbener Berufsqualifikationen

(1) Die Laufbahnbefähigung kann auch

1. auf Grund der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Sep-
tember 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22) 
in der jeweils geltenden Fassung oder
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2. nach Maßgabe des § 7 Beamtenstatusgesetz auf Grund einer auf eine Tätigkeit in einer öffent-
lichen Verwaltung vorbereitenden Berufsqualifikation, die in einem von § 7 Absatz 1 Nummer 1 
Buchstabe c Beamtenstatusgesetz nicht erfassten Drittstaat erworben worden ist,

anerkannt werden.

(2) Das Nähere, insbesondere das Anerkennungsverfahren sowie die Ausgleichsmaßnahmen, 
regelt das für Inneres zuständige Ministerium, für die Laufbahnen der Lehrerinnen und Lehrer 
das für das Schulwesen zuständige Ministerium, durch Rechtsverordnung. Das Gesetz über die 
Feststellung der Gleichwertigkeit ausländischer Berufsqualifikationen in Nordrhein-Westfalen 
findet keine Anwendung. Ergänzende Festlegungen können die Rechtsverordnungen nach § 6 
treffen.

(3) Die deutsche Sprache muss in dem für die Wahrnehmung der Aufgaben der Laufbahn erfor-
derlichen Maße beherrscht werden.“
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Artikel 4 
Änderung des Lehrerausbildungsgesetzes

Das Lehrerausbildungsgesetz vom 12. Mai 2009 (GV. NRW. S. 308) wird wie folgt geändert:

§ 14 wird wie folgt geändert:

1. Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:

„Ablehnende Bescheide enthalten neben der Begründung einen Hinweis auf Stellen, die die An-
tragstellerinnen und Antragsteller über die in ihrem Einzelfall bestehenden lehramtsbezogenen 
Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten beraten können.“

2. Dem Wortlaut des Absatzes 5 wird folgender Satz vorangestellt:

„Das Gesetz über die Feststellung der Gleichwertigkeit ausländischer Berufsqualifikationen in 
Nordrhein-Westfalen findet mit Ausnahme von dessen § 10 Absatz 3 keine Anwendung.“
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Artikel 5 
Änderung des Lebensmittelchemikergesetzes

Das Lebensmittelchemikergesetz vom 7. März 1978 (GV. NRW. S. 88), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 8. Februar 2006 (GV. NRW. S. 87), wird wie folgt geändert:

Dem § 2 Absatz 2 werden die folgenden Sätze angefügt:

„Wird im Verfahren zur Feststellung der Gleichwertigkeit im Ausland erworbener Berufsqualifika-
tionen ein wesentlicher Unterschied nach § 9 Absatz 2 Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz 
NRW festgestellt, kann die Antragstellerin oder der Antragsteller zum Ausgleich eine Eignungs-
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prüfung ablegen. Ein Anpassungslehrgang ist als Ausgleichsmaßnahme ausgeschlossen, sofern 
nicht eine Rechtsverordnung des Ministeriums anderes bestimmt.“
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Artikel 6

Änderung des Hochschulgesetzes

Das Hochschulgesetz vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 31. Januar 2012 (GV. NRW. S. 90), wird wie folgt geändert:

1. § 1 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Für die Verleihung und Führung von Graden sowie hinsichtlich der Zuständigkeit für die Bewer-
tung ausländischer Hochschulqualifikationen auf der Basis des Übereinkommens über die Aner-
kennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäischen Region vom 17. April 1997 
(BGBl. II S. 713) gilt dieses Gesetz nach Maßgabe des § 69.“

2. Dem § 69 wird folgender Absatz angefügt:

„(9) Das Ministerium ist berechtigt, die Bewertung ausländischer Hochschulqualifikationen auf 
der Basis des Übereinkommens über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich 
in der europäischen Region vom 17. April 1997 (BGBl. II S. 713) auf das Sekretariat der Ständigen 
Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland – Zentralstelle für 
ausländisches Bildungswesen – oder auf eine andere Stelle, die Aufgaben der öffentlichen Ver-
waltung wahrnimmt und deren Sitz auch in einem anderen Bundesland sein kann, zu übertragen. 
Es wird ermächtigt, die Einzelheiten der Zuständigkeitsübertragung nach Satz 1 durch Verwal-
tungsvereinbarung mit dem jeweiligen Land zu regeln.“

Artikel 7 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 28. Mai 2013

 

 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

 

Für die Ministerpräsidentin 
Die Ministerin für Schule und Weiterbildung 

zugleich in eigener Ressortzuständigkeit
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Sylvia  L ö h r m a n n

(L. S.)

Der Minister 
für Wirtschaft, Energie, Industrie, 

Mittelstand und Handwerk 
zugleich für den Finanzminister

Garrelt  D u i n

 

Der Minister 
für Inneres und Kommunales

Ralf  J ä g e r

 

Der Minister 
für Arbeit, Integration und Soziales

Guntram  S c h n e i d e r

 

Der Justizminister

Thomas  K u t s c h a t y

 

Der Minister 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz

Johannes  R e m m e l

 

Der Minister 
für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr

Michael  G r o s c h e k

 

Die Ministerin 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung
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Svenja  S c h u l z e

 

Die Ministerin 
für Familie, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport

Ute  S c h ä f e r

 

Die Ministerin 
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